




































































































Nr. 51, Freitag, 18. Dezember 2015    Meldungsnummer: 00136951

Andere gesetzliche Publikationen

Verschiedenes
Privater Gestaltungsplan Pferdezuchtanlage Adetswil / Teilrevision 
kommunale Nutzungsplanung
Bäretswil. Bekanntmachung des Inkrafttretens:
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Bäretswil haben an der Gemeindeversamm-
lung vom 17. Juni 2015 folgenden Beschluss gefasst:
1. Dem privaten Gestaltungsplan Pferdezuchtanlage Adetswil / Teilrevision kom-

munale Nutzungsplanung wird zugestimmt.
2. Dem Bericht über die nichtberücksichtigte Einwendungen gemäss § 7 Abs. 3

des Planungs- und Baugesetzes (PBG) wird zugestimmt.
3. Der Bericht gemäss Art. 47 der Raumplanungsverordnung wird zur Kenntnis

genommen.
Die Baudirektion des Kantons Zürich hat am 6. Oktober 2015 verfügt:
Der private Gestaltungsplan Pferdezuchtanlage Adetswil und die Teilrevision der
kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversammlung Bäretswil mit
Beschluss vom 17. Juni 2015 festgesetzt hat, werden genehmigt.
Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 3. Dezember 2015 ist
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der private Gestaltungsplan Pferdezuchtanlage
Adetswil / Teilrevision kommunale Nutzungsplanung tritt am Tag nach der Publi-
kation in Kraft.
Gemeinderat Bäretswil
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